
     

 
 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat am  
25. November 2014 das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

 
Kirchengesetz über die Abschaffung der Bestätigung  

für gewählte Vorsitzende im Kirchenvorstand 
(35. Kirchengesetz zur Änderung der Grundordnung) 

 
Vom 25. November 2014 

 
 

Artikel 1 
 

Die Grundordnung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 22. Mai 1967 
(KABl Seite 19), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz über die Besetzung von 
Gemeindepfarrstellen in Kirchspielen vom 25. November 2014 (34. Kirchengesetz zur 
Änderung der Grundordnung) wird wie folgt geändert: 
 
In Artikel 28 Abs. 1 werden das Semikolon durch einen Punkt ersetzt und der nachfolgende 
Satz gestrichen. 
 
 

Artikel 2 
 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


